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i. S. v. § 71 Abs. 1 AsylG und löst nicht die weitere Voraussetzung des § 71 Abs. 5 

Satz 2 AsylG aus, wonach die Abschiebung erst nach Mitteilung des Bundesamtes, 

dass die Voraussetzungen des § 51 Abs. 1 bis 3 VwVfG nicht vorliegen, vollzogen 

werden darf. 

Vgl. Dickten in: Beck/OK, Ausländerrecht, Stand 01.04.2022, 
§ 71 AsylG, Rn. 40-42. 

 

Solange über den isolierten Folgeschutzantrag nicht entschieden wurde, bedarf es 

daher der Möglichkeit einer Sicherung des Aufenthalts über eine einstweilige 

Anordnung i. S. v. § 123 VwGO.  

 

Die Antragsteller haben zeitgleich mit dem Antrag auf einstweiligen Rechtschutz auch 

einen Antrag bei der Antragsgegnerin gestellt, der mit „Wiederaufgreifensantrag“ 

überschrieben ist und den das Bundesamt offensichtlich als Asylfolgeantrag 

eingeordnet hat – auch wenn nach der Begründung des Antrags wohl nur die 

Feststellung von Abschiebungsverboten begehrt war.  

 

Gemäß § 123 Abs. 1 VwGO kann das Gericht eine einstweilige Anordnung treffen, 

wenn dies zur Abwendung wesentlicher Nachteile nötig erscheint. Voraussetzung ist, 

dass der Antragsteller die Eilbedürftigkeit der Regelung (Anordnungsgrund) und ein 

Recht auf das begehrte Verwaltungshandeln (Anordnungsanspruch) glaubhaft macht 

(§ 123 Abs. 3 VwGO i.V.m. §§ 920 Abs. 3, 294 ZPO). Diese Voraussetzungen liegen 

vor. 

 

Ein Anordnungsgrund ist glaubhaft gemacht, weil die für die Antragsteller zuständige 

Ausländerbehörde der Stadt Krefeld konkrete Vorbereitungen zur Abschiebung der 

Antragsteller getroffen hat. Mit Schreiben an die Antragsteller vom 6. August 2025 hat 

die Ausländernehörde die Abschiebung gemäß § 60a Abs. 5a AufenthG angekündigt. 

 

Die Antragsteller haben auch einen Anordnungsanspruch hinreichend glaubhaft 

gemacht. Es spricht derzeit eine ausreichend beachtliche Wahrscheinlichkeit dafür, 

dass die Antragsteller bei einer Rückkehr aufgrund der schlechten humanitären 

Verhältnisse im Irak und der individuellen Umstände einer unmenschlichen 

Behandlung i. S. v. Art. 3 EMRK ausgesetzt wären, sodass den Antragstellern ein 
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Anspruch auf Feststellung eines Abschiebungsverbots nach § 60 Abs. 5 

AufenthG zustehen würde. 

 

Gemäß § 60 Abs. 5 AufenthG darf ein Ausländer nicht abgeschoben werden, soweit 

sich aus der Anwendung der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten – EMRK – (BGBl. 1952 II S. 685) ergibt, dass 

die Abschiebung unzulässig ist. Im Falle einer Abschiebung wird eine 

Verantwortlichkeit der Bundesrepublik Deutschland nach Art. 3 EMRK dann 

begründet, wenn erhebliche Gründe für die Annahme bestehen, dass der Betroffene 

im Fall der Abschiebung tatsächlich Gefahr läuft, einer Art. 3 EMRK widersprechenden 

Behandlung ausgesetzt zu sein. Unter bestimmten Voraussetzungen können auch 

schlechte humanitäre Verhältnisse eine Behandlung im Sinne des Art. 3 EMRK 

darstellen. Die einem Ausländer im Zielstaat drohenden Gefahren müssen ein 

gewisses „Mindestmaß an Schwere" erreichen. Diese Voraussetzung kann erfüllt sein, 

wenn der Ausländer im Zielstaat der Abschiebung seinen existentiellen 

Lebensunterhalt nicht sichern, kein Obdach finden oder keinen Zugang zu einer 

medizinischen Basisbehandlung erhalten kann. Die Unmöglichkeit der Sicherung des 

Lebensunterhalts kann auf der Verhinderung eines Zugangs zum Arbeitsmarkt oder 

auf dem Fehlen staatlicher Unterstützungsleistungen beruhen. 

Vgl. BVerwG, Beschluss vom 23.8.2018 – BVerwG 1 B 42.18 –, 
juris Rn. 11. 

 

Es bedarf insoweit der Würdigung aller Umstände des Einzelfalls. Zu den Umständen 

und Faktoren gehören etwa das Alter, das Geschlecht, der Gesundheitszustand, die 

Volkszugehörigkeit, die Ausbildung, das Vermögen und die familiären oder 

freundschaftlichen Verbindungen des Betroffenen. 

Vgl. Niedersächs. OVG, Beschluss vom 28.1.2022 – 4 LA 
250/20 –, juris unter Verweis auf OVG Saarland, Beschluss vom 
15.7.2021 – 2 A 96/21 –, juris. 
 

Die tatsächliche Gefahr einer Art. 3 EMRK zuwiderlaufenden Behandlung muss 

aufgrund aller Umstände des Falles hinreichend sicher und darf nicht hypothetisch 

sein. 

Vgl. OVG NRW, Urteil vom 18.06.2019 – 13 A 3930/18.A –, 
juris Rn. 43; Nds. OVG, Urteil vom 29.1.2019 – 9 LB 93/18 –, 
juris Rn. 52. 
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Der Prognosemaßstab der tatsächlichen Gefahr entspricht dem der beachtlichen 

Wahrscheinlichkeit. 

 

Gemessen an diesen Maßstäben droht den Antragstellern mit beachtlicher 

Wahrscheinlichkeit eine Verletzung ihrer in Art. 3 EMRK niedergelegten 

Menschenrechte. Einer alleinstehenden Frau mit drei minderjährigen Kindern droht bei 

einer Rückkehr in den Irak unter Berücksichtigung der aktuellen Umstände eine 

unmenschliche und erniedrigende Behandlung. Der Bescheid der Antragsgegnerin 

berücksichtigt insoweit erhebliche Änderungen der Sach- und Rechtslage nicht.  

 

Die Lage im Irak stellt sich nach den Erkenntnissen des Gerichts zum Zeitpunkt der 

Entscheidung folgendermaßen dar: 

 

Die Stellung der Frau hat sich im Vergleich zur Zeit des Saddam-Regimes teilweise 

deutlich verschlechtert. Frauen sind im Alltag Diskriminierungen ausgesetzt, die ihre 

gleichberechtigte Teilnahme am politischen, sozialen und wirtschaftlichen Leben im 

Irak verhindern. In den Familien sind patriachalische Strukturen weit verbreitet. 

Alleinlebende Frauen sind im gesamten Irak ein völlig unübliches Phänomen. Die 

permanente Kontrolle unverheirateter bzw. verwitweter oder 

geschiedener Frauen durch männliche Familienmitglieder ist zentraler 

Bestandteil irakischer Moral- und Ehrvorstellungen. Es wird erwartet, dass sich 

die Frauen den männlichen Familienmitgliedern unterordnen. Frauen, die sich dem 

widersetzen, können Opfer von Gewalt im Namen der Ehre werden. 

Als Frau alleinstehend zu leben, wird im Irak in der Regel nicht akzeptiert, weil es als 

unangemessenes Verhalten betrachtet wird. Eine Frau, die alleine oder mit einem oder 

mehreren Kindern aus einer früheren Beziehung lebt, fällt nicht nur auf, sie wird 

vielmehr von breiten gesellschaftlichen Schichten gemieden bzw. sozial ausgegrenzt, 

von Männern wie auch von Frauen. Ohne männlichen Schutz 

sind alleinstehende Frauen dem Risiko körperlicher Misshandlungen ausgesetzt. 

Sofern diese Frauen Kinder haben, die von ihnen abhängig sind, besteht für diese 

ebenfalls das Risiko von Misshandlungen. Für eine alleinstehende Frau ohne 

verwandtschaftliche Kontakte und Unterstützung erweisen sich zahlreiche 

Alltagshandlungen wie etwa das Finden einer Wohnung als extrem schwierig. Je 






